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Fachbeitrag

Axel Jaeger, Franziska Freudenberger, Thorsten Behnke

Abwehrender Brandschutz durch 

Anlagentechnik in Straßentunneln

1 Rückblick

Diverse Unfallstatistiken belegen, dass die Un-

fallquote in Straßentunneln zwar geringer ist als 

auf der freien Straße, wobei die Unfälle die oft-

mals aus Witterungseinflüssen oder hohen Ge-

schwindigkeiten resultieren, sich aber dafür die 

Folgen bei einem Tunnelunfall weitaus drama-

tischer gestalten. 
Nach einer Statistik des ADAC sind europaweit 

in den Jahren 1970 bis 2006 insgesamt 97 Men-

schen bei Unfällen in Straßentunneln tödlich ver-

unglückt. Oftmals sind Lkw-Brände die Auslöser 

für die verheerenden Unglücke, da diese sich ex-

trem schnell ausbreiten und zu enorm hohen Tem-

peraturen führen. Dadurch ist ein Vordringen der 

Feuerwehren nur begrenzt möglich. Zu welchen 

Folgen diese Lkw-Brände führen, zeigt das Un-

glück im Mont-Blanc-Tunnel im Jahre 1999 mit 

39 Toten. Brandursache war hier eine entsorgte 

Zigarettenkippe, woraufhin ein Lkw in Brand ge-

riet. Auch das Unglück im Tauerntunnel forderte 

zwölf Tote. Dabei kam es durch einen Auffahrun-

fall zu einem Brand, woraufhin ein Lkw beladen 

mit Lackfarben explodierte. Ein Zusammenstoß 

von zwei Lkw im Gotthard-Tunnel mit anschlie-

ßendem Brand führte im Jahr 2001 zu elf Toten. In 

Folge eines Lkw-Brandes im Fréjus-Tunnel 2005 

blieb der Tunnel für zwei Monate auf Grund von 

Bauwerksschäden gesperrt. Im Viamala-Tunnel 

2006 führte ebenfalls ein Zusammenstoß zweier 

Fahrzeuge zu einem Brand, der neun Menschen 

Brandversuch mit Heptanfeuer.
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das Leben kostete. Diese Unglücke aus der Ver-

gangenheit sind nur einige Beispiele für fatale Ka-

tastrophen in europäischen Straßentunneln. 

Um diesen Vorfällen nicht nur zu begegnen, 

sondern sie in Zukunft zu verhindern, ist hier ein 

umfassendes und ineinandergreifendes Sicher-

heitskonzept gefragt. Dieses sollte unter anderem 

den organisatorischen, abwehrenden und vorbeu-

genden, baulichen Brandschutz verbinden. Daher 

gilt es auch frühzeitig die umliegenden Kommu-

nen und zuständigen Behörden einzubeziehen, um 

auch eventuell anstehende Fahrzeug- und Ausrüs-

tungsbeschaffungen unter Berücksichtigung der 

sich in Zukunft verändernden Gefahren- und Ein-

satzszenarien planen und kalkulieren zu können.

Das Land Thüringen hat bei dem Neubau des 

Straßentunnels zur Durchquerung des Pörzbergs 

ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbei-

ten lassen. Im Rahmen der vielfältigen Untersu-

chungen wurde für die Gegenverkehrssituation 

ein hohes Risiko zum Risikofaktor „Brand“ ermit-

telt, welches durch den Einbau einer stationären 

Feuerlöschanlage im Tunnel Pörzberg weitest-

gehend reduziert werden soll. Der baubegleiten-

de Ausschuss „Brand- und Katastrophenschutz“ 

Tunnel Pörzberg hat diese bisher in Deutschland 

einmalige Maßnahme bestätigt.

2 Anforderungen  

im Tunnelbau

Ausgehend von den Unglücken in Straßentun-

neln sollten auch die vorhandenen Richtlinien 

und Anforderungen an den Tunnelbau und deren 

Sicherheitsvorkehrungen, speziell für den Brand-

schutz, betrachtet werden. In Deutschland gültige 

Anforderungen finden sich unter anderem in der 

aktuellen RABT, Ausgabe 2006 – Richtlinien für 

die Ausstattung und den Betrieb von Straßentun-

neln sowie in der ZTV-ING – Zusätzliche Tech-

nische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Ingenieurbauten. Während der Teil 5 der ZTV-

ING die bautechnischen und vertraglichen Re-

gelungen für den Bau von Straßentunneln regelt, 

finden sich in der RABT vorwiegend Vorgaben 

für Organisation und Betrieb, für verkehrs- und 

sicherheitstechnische Einrichtungen, für Beleuch-

tung sowie Be- und Entlüftung. Weiterhin erfolgt 

mittels der Tunnelbeschränkungscodes des ADR 

eine Kategorisierung von Tunneln.

In der RABT 2006 im Teil 4 werden Hinwei-

se bei einem Brand in Straßentunneln gegeben. 

Darin werden die Anforderungen an die Lüftung 

bei einem Fahrzeugbrand in zwei Phasen unter-

teilt. Die erste Phase umfasst die ersten 15 Minu-

ten nach dem Ausbruch des Brandes, in der die 

Selbstrettung durch entsprechende automatische 

Lüftungsmaßnahmen sichergestellt werden soll. 

Dazu zählen Schutzmaßnahmen vor Rauchaus-

wirkungen wie Sichtverlust, giftigen Gasen und 

Temperaturen. Die zweite Phase beinhaltet die 

Unterstützung der Brandbekämpfung durch eine 

entsprechende Lüftung in Form einer Absaugung 

des Rauchs aus dem Fahrraum oder durch einsei-

tigen Rauchabtrieb vom Brandort. 

Nach der RABT 2006 ist „in der Regel [ ] für 

die Dimensionierung der Brandfalllüftung ein 

Lkw-Brand zugrunde zu legen. Eine Auslegung für 

den Brand eines Benzintankwagens wäre nur mit 

außergewöhnlichem Aufwand und nicht mit letzter 

Sicherheit möglich. […] Die Bemessungsbrand-

leistung ist die Leistung, die während des gesam-

ten Brandablaufes nur während einer kurzen Zeit 

von wenigen Minuten erreicht oder überschritten 

wird. Sie beträgt mindestens 30 MW. […] Die Di-

mensionierung nach einer Brandleistung von 100 

MW kann zu Anforderungen an die Lüftungsan-

lage führen, die bau- und anlagentechnisch nicht 

mehr sinnvoll darstellbar ist.“ 1

Die Brandfall-Lüftungskonzepte sind abhängig 

von der Tunnellänge, wie im folgenden Auszug 

aus der RABT 2006 dargestellt.

Tunnellänge Lüftungsart im Brandfall

bis 400 m Natürliche Längslüftung

400 bis 600 m Mechanische Längslüftung

600 bis 1 200 m Nach Risikoanalyse:

a) Mechanische Längslüftung

b) Rauchabsaugung über eine große 

 Absaugöffnung

c) Rauchabsaugung über Zwischendecke 

 mit steuerbaren Absaugöffnungen

ab 1 200m Rauchabsaugung über Zwischendecke

mit steuerbaren Absaugöffnungen

Tabelle 1: Lüftungsarten im Brandfall bei Gegenver-

kehr oder Richtungsverkehr mit täglich stockendem 

Verkehr (vgl. RABT 2006, 4.3.3 Brandfall-Lüftungs-

konzepte).

Tunnellänge Lüftungsart im Brandfall

bis 600 m Natürliche Längslüftung

600 bis 3 000 m Mechanische Längslüftung

ab 3 000 m Längslüftung mit Punktabsaugung

< 2 000 m oder Absaugung über

Zwischendeck mit steuerbaren

Absaugöffnungen

Tabelle 2: Lüftungsarten im Brandfall bei Richtungs-

verkehr mit ausnahmsweise stockendem Verkehr 

(vgl. RABT 2006, 4.3.3 Brandfall-Lüftungskonzepte).

Die Rauchabsaugung sollte nach den Vorgaben 

der RABT 2006 im Deckenbereich entweder in 

Form einer Punktabsaugung oder durch Absau-

gung über eine Zwischendecke erfolgen. Dazu 

sind im Abstand von 50 bis 100 Metern einzeln 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Va-

riante wurde auch im dargestellten Objekt, dem 

Tunnel Pörzberg, umgesetzt. In diesem sind Ab-

saugklappen im Abstand von 75 Metern installiert 

worden. 
Zu den Löscheinrichtungen werden unter Punkt 

6 der RABT 2006 Hinweise zur Vorhaltung von 

Handfeuerlöschern sowie zur Löschwasserversor-

gung gegeben. 
Unter dem Punkt 7 der RABT 2006 wird auf 

ten Brandablaufes nur während einer kurzen Zeit 

von wenigen Minuten erreicht oder überschritten 

wird. Sie beträgt mindestens 30 MW. […] Die Di-

mensionierung nach einer Brandleistung von 100 

MW kann zu Anforderungen an die Lüftungsan-

lage führen, die bau- und anlagentechnisch nicht 

Die Brandfall-Lüftungskonzepte sind abhängig 

von der Tunnellänge, wie im folgenden Auszug 

Rauchabsaugung über Zwischendecke

Rauchabsaugung über Zwischendecke

Lüftungsarten im Brandfall bei Gegenver-

Lüftungsarten im Brandfall bei Gegenver-

Lüftungsarten im Brandfall bei Gegenver

kehr oder Richtungsverkehr mit täglich stockendem 

Verkehr (vgl. RABT 2006, 4.3.3 Brandfall-Lüftungs-

Längslüftung mit Punktabsaugung

Lüftungsarten im Brandfall bei Richtungs-

verkehr mit ausnahmsweise stockendem Verkehr 

(vgl. RABT 2006, 4.3.3 Brandfall-Lüftungskonzepte).

Die Rauchabsaugung sollte nach den Vorgaben 

der RABT 2006 im Deckenbereich entweder in 

Form einer Punktabsaugung oder durch Absau-

gung über eine Zwischendecke erfolgen. Dazu 

sind im Abstand von 50 bis 100 Metern einzeln 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Vagung über eine Zwischendecke erfolgen. Dazu 

sind im Abstand von 50 bis 100 Metern einzeln 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Va
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Fachsitzung 5.1 – Ebene C, Raum 01
Fachsitzung 5.2 – Ebene B, Raum 05-07

16.00 bis 
17.35 Uhr

Thema: Berliner Feuerwehr
Thema: Anlagentechnischer Brandschutz

Moderator: Wilfried Gräfling, Berliner Feuerwehr Moderator: Karl Heinz Stahl, VdS, Köln

16.05 bis 
16.25 Uhr

Thema: STEMO – neue Wege bei der präklinischen  Versorgung von Schlaganfällen Thema: Bewertung der Dienstleistung im Rahmen von 
Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen

Referent: Reimund Roß, Berliner Feuerwehr
Referent: Angelika Staimer, Siemens AG München

16.25 bis 
16.35 Uhr Diskussion

Diskussion
16.35 bis 
16.55 Uhr

Thema: Vorbereitung auf Einsätze in Verkehrsanlagen
Thema:

Effektive Gebäudeevakuierung mit System – Technische Maßnahmen zur Evakuierung von Gebäuden im Brandfall

Referent: Joachim Kosack, Berliner Feuerwehr Referent: Heinrich Herbster, Hekatron Vertriebs GmbH, 
Sulzburg

16.55 bis 
17.05 Uhr Diskussion

Diskussion

17.05 bis 
17.25 Uhr

Thema:
Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie bei der 
Berliner Feuerwehr – Belastungsanalyse und -prognose als Steuerungsinstrument

Thema:

Verknüpfung des anlagentechnischen mit dem 
baulichen Brandschutz – Fragen und Aufgaben 
bei der Verknüpfung des anlagentechnischen  
mit dem baulichen Brandschutz und dem  individuellen Gebäude

Referent: Martina Berger; Frank-Martin Wölfert, Berliner Feuerwehr Referent: Thomas Hegger, Fachverband Tageslicht und 
Rauchschutz e.V., Detmold 

17.25 bis 
17.35 Uhr Diskussion

Diskussion
17.35 bis 
18.35 Uhr Aktuelle Stunde – Ebene C, Raum 01ab 20.00 
Uhr Treffen im TIPI am Kanzleramt 
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Fachsitzung 4.1 – Ebene B, Raum 05-07 Fachsitzung 4.2 – Ebene C, Raum 01 

14.00 bis 
15.35 Uhr

Thema: Ingenieurmethoden 
Thema: Feuerwehrtechnik und -taktik

Moderator: Prof. Dr. Dietmar Hosser, iBMB, TU Braun-schweig
Moderator: Julian Wagner, Rosenbauer International AG, 

Leonding, Österreich
14.05 bis 
14.25 Uhr

Thema:
Nachweise der Rauchableitung und der Standsi-
cherheit von Bauteilen in großen Rauchabschnit-
ten mit einem Mehrraum-Zonenmodell

Thema: Neuer Standard bei der technisch-medizinischen 
RettungReferent: Dr. Ulrich Max, Ingenieurbüro für Brandsicher-

heit, Bruchsal 
Referent: Karsten Göwecke, Berliner Feuerwehr 

14.25 bis 
14.35 Uhr Diskussion

Diskussion
14.35 bis 
14.55 Uhr

Thema:
Rauchgassimulation, Evakuierungsanalyse und 
Bauteilbemessung für ein großes Shopping Center Thema: Informationsmanagement im Feuerwehreinsatz

Referent: Dr. Jochen Zehfuß, hhpberlin, Ingenieure für Brandschutz GmbH, Niederlassung Hamburg Referent: Gerhard Großberger, Rosenbauer International 
AG, Leonding, Österreich

14.55 bis 
15.05 Uhr Diskussion

Diskussion

15.05 bis 
15.25 Uhr

Thema: Vergleichende Anwendungen verschiedener Räumungsmodelle
Thema: Anwendung von Druckluftschaum – Technischer 

Bericht des Referates 5
Referent:

Dr. Burkhard Forell, GRS mbH, Köln; Dr. rer. nat. Hubert Klüpfel, TraffGo HT GmbH, Duisburg; Dr.-Ing. Volker Schneider, IST GmbH, 
Frankfurt/Main; Sören Schelter, B.Eng, Fachhochschule Köln, Studiengang  Rettungsingenieurwesen, Köln

Referent: Ulrich Braun, BF Ingolstadt15.25 bis 
15.35 Uhr Diskussion

Diskussion
15.35 bis 
16.00 Uhr Pause
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Fachsitzung 7.1 – Ebene C, Raum 01
Fachsitzung 7.2 – Ebene B, Raum 05-07

11.00 bis 
12.35 Uhr

Thema: Brandsimulationen
Thema: Forschung im Brandschutz

Moderator: Dr. Christian Knaust, BAM Berlin
Moderator: Prof. Dr. Reinhard Grabski, TWB, Magdeburg11.05 bis 

11.25 Uhr

Thema: Anwendung von Simulationsrechnungen  in der Brandschutzaufklärung Thema: Thermische Belastung von PSA-Komponenten Referent:
Marcus Wandel; Lutz Thormann; Matthias Münch, INURI GmbH, Berlin

Referent:

Michael Neske1; Dr. Horst Starke1; Jürgen Kunkelmann2
1 Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt,     Heyrothsberge

2 Forschungsstelle für Brandschutztechnik    am Karlsruher Institut für Technologie

11.25 bis 
11.35 Uhr Diskussion

Diskussion11.35 bis 
11.55 Uhr

Thema: Brandsimulation in der Ursachenermittlung –  Untersuchung eines Krankenbettbrandes Thema: Ähnlichkeitsuntersuchung bei skalierten  Raumbränden 
Referent: Dr. Henry Portz; Dr. Portz, Brandschutz Fellbach Referent: Karola Keutel, Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt, Heyrothsberge

11.55 bis 
12.05 Uhr Diskussion

Diskussion
12.05 bis 
12.25 Uhr

Thema:
Ein Beitrag zum Einsatz von  Brandsimulationen mit Feldmodellen für  die Brandursachenermittlung Thema: Untersuchungen zu Brandursachen und  Brandverlauf bei Busbränden

Referent:
Florian Kempel; Dr. Anja Hofmann; Dr. Christian Knaust; Dr. Ulrich Krause, BAM Berlin Referent:

Steffen Dülsen; Dr. Anja Hofmann; Dr. Ulrich Krause, BAM Berlin

12.25 bis 
12.35 Uhr Diskussion

Diskussion
12.35 bis 
12.40 Uhr Schlusswort des Präsidenten der vfdb – Ebene C, Raum 01 
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Fachsitzung 6.1 – Ebene C, Raum 01
Fachsitzung 6.2 – Ebene B, Raum 05-07 

9.00 bis 
10.35 Uhr

Thema: Verschiedenes I
Thema: Brandreferendare tragen vor

Moderator: Dr. Dirk Oberhagemann, vfdb Referat 13 Moderator: Thomas Lembeck, BF Essen; Dr. Tobias Erb, Erster Sprecher IGBRef9.05 bis 
9.25 Uhr

Thema:
Interdisziplinäre Forschung: Akademischer Elfenbeinturm oder ein hilfreiches Instrument zur 
Entwicklung von Technik für die Feuerwehr? 

Thema: Bio-Gefahren  
Referent:

Berthold Penkert, IdF NRW Tobias Dyrks, Fraunhofer FIT, Uni Siegen Leonardo Ramirez, Fraunhofer FIT und Uni Siegen 
Matthias Betz, Fraunhofer FIT 

Referent: Christian Miller, Brandreferendar der Berufsfeuerwehr Köln

9.25 bis 
9.35 Uhr Diskussion

Diskussion9.35 bis 
9.55 Uhr

Thema: Informationsmanagement: Chance oder Risiko? Thema: Einheitliches Pumpenbedienfeld 
Referent:

Prof. Dr. Rainer Koch; Jens Pottebaum; Armand Schulz; Tobias Becker; Therese Friberg, Universität Paderborn
Referent: Christoph Rißmeyer, Brandreferendar der Berufsfeuerwehr Hamburg

9.55 bis 
10.05 Uhr Diskussion

Diskussion10.05 bis 
10.25 Uhr

Thema: Photovoltaikanlagen – Gefahren für die  Einsatzkräfte?
Thema: Nachweisbarkeit des wirtschaftlichen  Nutzens einer Feuerwehr 

Referent: Andreas Kattge, BF Hamburg
Referent: Tobias Pflüger, Brandreferendar der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main

10.25 bis 
10.35 Uhr Diskussion

Diskussion
10.35 bis 
11.00 Uhr Pause
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Versorgung von Schlaganfällen Thema: Bewertung der Dienstleistung im Rahmen von 
Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen

Referent: Reimund Roß, Berliner Feuerwehr
Referent: Angelika Staimer, Siemens AG München

16.25 bis 
16.35 Uhr Diskussion

Diskussion
16.35 bis 
16.55 Uhr

Thema: Vorbereitung auf Einsätze in Verkehrsanlagen
Thema:

Effektive Gebäudeevakuierung mit System – Technische Maßnahmen zur Evakuierung von Gebäuden im Brandfall

Referent: Joachim Kosack, Berliner Feuerwehr Referent: Heinrich Herbster, Hekatron Vertriebs GmbH, 
Sulzburg

16.55 bis 
17.05 Uhr Diskussion

Diskussion

17.05 bis 
17.25 Uhr

Thema:
Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie bei der 
Berliner Feuerwehr – Belastungsanalyse und -prognose als Steuerungsinstrument

Thema:

Verknüpfung des anlagentechnischen mit dem 
baulichen Brandschutz – Fragen und Aufgaben 
bei der Verknüpfung des anlagentechnischen mit dem baulichen Brandschutz und dem individuellen Gebäude

Referent: Martina Berger; Frank-Martin Wölfert, Berliner Feuerwehr Referent: Thomas Hegger, Fachverband Tageslicht und 
Rauchschutz e.V., Detmold 

17.25 bis 
17.35 Uhr Diskussion

Diskussion
17.35 bis 
18.35 Uhr Aktuelle Stunde – Ebene C, Raum 01ab 20.00 
Uhr Treffen im TIPI am Kanzleramt 
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11.05 bis 
11.25 Uhr

11.25 bis 
11.35 Uhr

11.35 bis 
11.55 Uhr

11.55 bis 
12.05 Uhr

12.05 bis 
12.25 Uhr

12.25 bis 
12.35 Uhr
12.35 bis 
12.40 Uhr
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mittels der Tunnelbeschränkungscodes des ADR 

eine Kategorisierung von Tunneln.

In der RABT 2006 im Teil 4 werden Hinwei-

se bei einem Brand in Straßentunneln gegeben. 

Darin werden die Anforderungen an die Lüftung 

bei einem Fahrzeugbrand in zwei Phasen unter-

teilt. Die erste Phase umfasst die ersten 15 Minu-

ten nach dem Ausbruch des Brandes, in der die 

Selbstrettung durch entsprechende automatische 

Lüftungsmaßnahmen sichergestellt werden soll. 

Dazu zählen Schutzmaßnahmen vor Rauchaus-

wirkungen wie Sichtverlust, giftigen Gasen und 

Temperaturen. Die zweite Phase beinhaltet die 

Unterstützung der Brandbekämpfung durch eine 

gung über eine Zwischendecke erfolgen. Dazu 

sind im Abstand von 50 bis 100 Metern einzeln 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Va

riante wurde auch im dargestellten Objekt, dem 

Tunnel Pörzberg, umgesetzt. In diesem sind Ab

saugklappen im Abstand von 75 Metern installiert 

worden. 
Zu den Löscheinrichtungen werden unter Punkt 

6 der RABT 2006 Hinweise zur Vorhaltung von 

Handfeuerlöschern sowie zur Löschwasserversor

gung gegeben. 
Unter dem Punkt 7 der RABT 2006 wird auf 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Va

riante wurde auch im dargestellten Objekt, dem 

Tunnel Pörzberg, umgesetzt. In diesem sind Ab

saugklappen im Abstand von 75 Metern installiert 

Zu den Löscheinrichtungen werden unter Punkt 

6 der RABT 2006 Hinweise zur Vorhaltung von 

Handfeuerlöschern sowie zur Löschwasserversor

Unter dem Punkt 7 der RABT 2006 wird auf 

steuerbare Absaugklappen vorzusehen. Diese Va

riante wurde auch im dargestellten Objekt, dem 

Tunnel Pörzberg, umgesetzt. In diesem sind Ab
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Untersuchungen zur vertikalen 
Brandausbreitung im Hochregallager

1 Stand aktueller  
Forschungen
1.1 Einleitung

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts kann man eine 
stetige Zunahme ingenieurtechnischer Verfah-
ren zur brandschutztechnischen Bemessung ver-
schiedener baulicher Anlagen feststellen. Durch 
die Bestimmung von Wärmefreisetzungsraten, 
Brand aus brei tungsgeschwindigkeiten sowie 
Rauch gas temperatur und -geschwindigkeit kön-
nen Schadensfeuer quantifiziert werden. Sowohl 
für stationäre Bemessungsbrände, als auch für 
horizontale Brandausbreitungsmodelle wurden 
zufriedenstellende Verfahren entwickelt [8].

Derzeitig sind jedoch nur eine marginale An-
zahl wissenschaftlicher Forschungsarbeiten zur 
vertikalen Brandausbreitung bekannt [1]-[5], 
[12]-[20]; systematische Untersuchungen großer 
Regallagerbrände fehlen fast vollständig. Zwar 
wurden in der Vergangenheit Versuche zur Brand-
ausbreitung in Regallagern bis in eine Höhe von  
h = 10 m durchgeführt, doch wurde hier primär die 
Wirksamkeit einzelner Löschanlagen untersucht. 
Systematische Erkenntnisse, mit deren Hilfe all-
gemeine Aussagen zur Brandentwicklung getrof-
fen werden können, fehlen fast vollständig, sind 
jedoch zwangsweise notwendig, um die entspre-
chenden Löschanlagen bemessen zu können, ohne 
ihre Wirksamkeit in kostenintensiven Einzelver-
suchen erneut nachzuweisen.

1.2 Auswertung experimenteller 
Brandversuche und Brandmodelle

Die derzeitig vorhandenen Brandversuche las-
sen sich im Wesentlichen auf die Forschungsar-
beiten nach Ingason zurückführen [1]-[5]. Dieser 
führte Untersuchungen zum Strömungsfeld in Re-
gallagern mit Hilfe nicht brennbarer Kisten und ei-
ner im Innern des Lagers angeordneten stationären 
und linienförmigen Propangasdiffusionsflamme 
durch. Dabei ordnete er zwei längliche Kisten auf 
einer Grundfläche von A = 0,2891 m² an und va-
riierte die Höhe des Lagers zwischen h = 1,14 m 
und h = 1,34 m und die Brandleistung zwischen  

 = 18,84 kW  und   = 44,5 kW [3]. Er beobach-
tete dabei eine sich innerhalb des Lagers größer 
ausbildende Flamme als ein unter vergleichbaren 
Umständen auftretender freier Plume. Dies führte 

er auf eine leicht unterstöchiometrische Verbren-
nung in Folge der Anordnung des Lagermaterials 
zurück, welches das freie Einströmen von Sauer-
stoff in die Verbrennungszone beeinträchtigt.

Als Grundlage seiner Auswertung nutzte er die 
von Heskestad in [6] veröffentlichten Korrelati-
onen zur Plumetheorie mit virtuellem Ursprung. 
Dabei passte er die Koeffizienten der Gleichungs-
systeme auf die Messwertergebnisse seiner Ver-
suche an und konnte eine zufriedenstellende 
Übereinstimmung der Näherungsfunktionen mit 
den Datenpunkten feststellen, Gleichung (1)-(4) 
[1]. T∞ ist in Gleichung (1) in °C und in Gleichung 
(2) in K einzusetzen.

(2)

(3)

(4)

(1)

Weiterhin führte er Realbrandversuche mit 
brennbaren Lagergütern bis in eine Höhe von 
h = 5,6 m durch [1]-[2]. Dabei ordnete er 
vier Kisten quadratisch auf einer Fläche von 
A = 5,34 m² an und untersuchte den Einfluss der 
Größen w, f und h, vgl. Abbildung 1. Bei den 
Verpackungsmaterialien handelte es sich über-
wiegend um Kunststoffe, Kunststoffpolster sowie 
verschiedene Kombinationen aus Kunststoff und 
Holz. Zur quantitativen Darstellung der Wärme-
freisetzungsrate wurde der zeitliche Verlauf der 
Brandleistung experimentell gemessen und durch 
zwei Näherungsfunktionen verallgemeinert ange-
geben, Gleichung (5)-(6). Diese geben die Grenz-
bereiche der Experimentalmessungen an, inner-
halb derer die verschiedenen Brandleistungen 
ermittelt wurden.
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(5)

(6)

Mit den von Ingason angegebenen Korrelati-
onen ist es möglich, Aussagen über Temperatur, 
Geschwindigkeit und Flammenlänge innerhalb 
eines Regallagers zu treffen. Dennoch setzen die 
Gleichungen (1)-(4) konstante Brandleistungen 
voraus und wurden bisher nur durch einen Brand-
versuch mit einer maximalen Höhe von h = 5,6 m 
zufriedenstellend wiedergegeben, sodass weitere 
Untersuchungen insbesondere im Zusammen-
hang mit zeitlich veränderlichen Wärmefreiset-
zungsraten, unterschiedlichen Lagerhöhen und 
Stoffvariationen durchzuführen sind. Auf Grund 
der wenigen Realbrandversuche können noch kei-
ne allgemeinen Aussagen zum Brandverlauf im 
Hochregallager getroffen werden.

2 Simulation verschiedener  
Regallagerbrände – Ver suchs ­
aufbau

Zur Simulation der Brandausbreitung im 
Hochregallager wird das vom National Insti-
tute of Standards and Technology (NIST) ent-
wickelte CFD Modell Fire Dynamics Simulator 
(FDS V. 5.4.3) und das entsprechende Grafikpro-
gramm Smokeview (SMV V. 5.4.8) zur Darstel-
lung der berechneten Strömungsformen genutzt. 

Der Grundaufbau des Regallagers entspricht 
der in Abbildung 1 dargestellten Geometrie. In 
Anlehnung an die experimentellen Brandversuche 
von Ingason [1] werden je vier Kisten mit einer 
Kantenlänge von je 1,10 m quadratisch auf einer 
Fläche von A = 5,76 m² angeordnet. Die absolu-
te Lagerhöhe wird durch die in z-Richtung an-
geordnete Kistenanzahl bestimmt. Der vertikale 
Abstand der Kisten untereinander wird, bedingt 
durch die Zellengröße, abweichend von [1] mit  
w = 0,2 m, der horizontale Abstand mit f = 0,3 m 
angenommen. Innerhalb der Zentralachse werden 
im Abstand von ∆z = 0,5 m die zeitlich abhängigen 
Temperaturen und Geschwindigkeiten ermittelt. 
Der Initialbrand ist bei z = 0 m zentralsymme-
trisch angeordnet und besitzt eine Brandfläche von  

ABR = 0,16 m² und eine Wärmefreisetzungsrate 
von  = 200 kW. Die Zellenlänge des Rechengit-
ters beträgt 10 cm. Tabelle 1 stellt eine Übersicht 
über die verschiedenen Lagerhöhen dar. 

Als Brennstoffe werden drei typische Lager-
materialen genutzt. Dabei werden einerseits die 
Stoffe Kiefernholz und Polyethylen (PE) als re-
präsentative Lagermaterialen gewählt und ande-
rerseits Polymethylmethacrylat (PMMA), da aus 
anderen Untersuchungen bekannt ist, dass dieser 
Kunststoff statistisch sichere und reproduzierbare 
Ergebnisse liefert [6]. Die Materialeigenschaften 
und die zu erwartenden Verbrennungsprodukte 
können der entsprechenden Fachliteratur [7]-[10] 
entnommen werden und sind in [11] vollständig 
dokumentiert.

Abbildung 1: Darstellung der Lagergeometrie.

Brennstoff Lagerhöhe  
h in m

Anzahl der 
Kisten in 
z­Richtung

Holz

PMMA

PE

5,3 4

9,5 7

15,1 11

20,7 15

Tabelle 1: Darstellung der unterschiedlichen 
Lagerhöhen.
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Zahlungsbedingungen: 
20 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. 
2 % Skonto bei Bezahlung innerhalb 10 Tagen 
nach Rechnungsdatum.

Bankverbindung: 
Sparkasse Ulm, Kto.-Nr.: 90 917, BLZ 630 500 00
IBAN: DE56 6305 000 000 000 90917
Swift-Bic: SOLADES 1ULM
St.-Nr.: 28/88/030/10409
UST-ID-Nr.: DE 147041097

Format Breite x Höhe s/w 2-farbig 3-farbig 4-farbig
1/1 Seite 188 x 243 mm 1 166,-- 1 485,-- 1 803,-- 2 111,-- 

2/3 Seite – Querformat 188 x 160 mm   792,-- 1 216,-- 1 640,-- 1 965,-- 

1/2 Seite – Hochformat  90 x 243 mm   594,--   912,-- 1 230,-- 1 549,-- 

1/2 Seite – Querformat 188 x 120 mm   594,--   912,-- 1 230,-- 1 549,-- 

1/3 Seite – Hochformat  60 x 243 mm   402,--   721,-- 1 039,-- 1 357,-- 

1/3 Seite – Querformat 188 x  80 mm   402,--   721,-- 1 039,-- 1 357,-- 

1/4 Seite – 2-spaltig  90 x 120 mm   303,--   621,--   939,-- 1 258,-- 

1/4 Seite – Querformat 188 x  60 mm   303,--   621,--   939,-- 1 258,-- 
Alle Preise in Euro./Alle Preise zzgl. MwSt. im Inland.

Zeitschriftenformat: 
210 mm breit x 280 mm hoch

Verarbeitung: Klebebindung

Satzspiegel: 
188 mm breit x 243 mm hoch

Spaltenbreite: 68,5 mm

Farben nach Euroskala, 
Sonderfarben auf Anfrage.

AE-Provision: 15 %

Platzierungsvorschläge: 
Verbindliche Platzierungszusagen sind
nur gegen einen Aufpreis möglich.

Stellenanzeigen: 
Stellengesuch 25 % Rabatt. 
Chiffregebühr € 8.

Rabatte: 
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres
(Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige)

Malstaffel: Mengenstaffel:
2-maliges Erscheinen  5 % 1 Seite   5 %
3-maliges Erscheinen  7 % 1,5 Seiten   7 %
4-maliges Erscheinen 10 % 3 Seiten  10 %

Kombinations-Rabatt: Sparen Sie durch den Kombinations-Rabatt 
von 20 % auf einer Schaltung in vfdb und dem Feuerwehr-Magazin. 
Der Rabatt wird ausschließlich auf Ihre Schaltung in vfdb angerechnet.

P rodukt ions-
termine 

Ausgabe/Heft Erscheinungstermin Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss
01/2012 13.02.2012 06.01.2012 13.01.2012
02/2012 14.05.2012 13.04.2012 20.04.2012
03/2012 13.08.2012 06.07.2012 13.07.2012

  04/2012* 12.11.2012 05.10.2012 12.10.2012
* Mit Jahresinhaltsverzeichnis

 Gleicher Preis bei Formaten im Beschnitt oder im Satzspiegel. Sonderformate auf Anfrage!
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Einhefter: 
2seitig € 1 167
4seitig € 2 164
6seitig € 2 546

Benötigte Liefermenge: 3 200 Exemplare
Bitte beachten Sie folgende Formate:
20 cm breit x 28 cm hoch zuzüglich 3 mm 
Fräsrand im Bund, 3 mm außen sowie 5 mm 
Kopf- und 3 mm Fußbeschnitt.

Die Mindestgröße bei Beiheftern darf nicht 
unter 10,5 cm breit x 14 cm hoch sein.

Beilagen: (lose eingelegt)
� Maximale Beilagengröße 

20,5 x 27,8 cm 
� Mindestformat ist Postkartengröße
� Preise bis 25 g Gesamtgewicht 

€ 85 pro Tausend zuzüglich Postgebühren
� Teilbeilage nach PLZ möglich 
� Selektionspauschale € 85

Postkarten: 
(maschinell) € 47 pro Tausend 
zuzüglich Postgebühren. 

Postkarten können nur am Bodenanfang oder 
Ende platziert werden; 1 cm vom Bund max. 5 cm, 
Leimspur parallel zum Bund.

Lieferanschrift für Einhefter, 
Beilagen und Postkarten: 
Mit Lieferschein und exakter Menge 
sowie Angabe des Titels und der Ausgabe
Industriebuchbinderei Ostalb
Im Wert 3, 73563 Mögglingen

Druckerei:
Dr. Cantz’sche Druckerei GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Hermann Kuhnhäuser
Telefon: 07 11/ 44 05 -1 22
Telefax: 07 11/ 44 05 -1 11
E-Mail: h.kuhnhaeuser@cantz.de

Liefertermin für Einhefter, 
Beilagen und Postkarten: 
14 Tage vor dem Erscheinungstermin (eintreffend).

Muster: 
Bitte senden Sie parallel jeweils 
3 Muster vom Einhefter, Beilage oder
Postkarte an die Anzeigenabteilung: 
Ulrike Groß, Große Straße 52, 
D-21465 Reinbek

Beihefter, Beilagen und Postkarten 
sowie technische Zusatzkosten 
werden nicht rabattiert.
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Doppelseite
� = Im Satzspiegel: 396 x 243 mm
� = Im Beschnitt: 420 x 280 mm*

1/1 Seite 
� = Im Satzspiegel: 188 x 243 mm
� = Im Beschnitt: 210 x 280 mm*

1/2 Seite quer
� = Im Satzspiegel: 188 x 120 mm
� = Im Beschnitt: 210 x 140 mm*

1/4 Seite quer
� = Im Satzspiegel: 188 x 60 mm
� = Im Beschnitt: 210 x 80 mm*

1/3 Seite quer
� = Im Satzspiegel: 188 x 80 mm
� = Im Beschnitt: 210 x 100 mm*

1/2 Seite hoch
� = Im Satzspiegel: 90 x 243 mm
� = Im Beschnitt: 102 x 280 mm*

1/3 Seite hoch
� = Im Satzspiegel: 60 x 243 mm
� = Im Beschnitt: 72 x 280 mm*

Erklärung 
� = Anzeigenformat im Satzspiegel
� = Anzeige im Heftformat; * Achtung: Anzeige bitte an allen vier Seiten mit je 3 mm Beschnittzugabe anlegen! (                 = Beschnittzugabe)

1/4 Seite, 2-spaltig
� = Im Satzspiegel: 90 x 120 mm
� = Im Beschnitt: 102 x 140 mm*

Anze igenformate  im Überb l ick

2/3 Seite quer
� = Im Satzspiegel: 188 x 160 mm
� = Im Beschnitt: 210 x 180 mm*

Die technischen 
Angaben für Ihre 

Daten übermittlung 
fi nden Sie auf
der Folgeseite!
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Druckunterlagen:
Bitte senden Sie per Fax an 04 21/ 70 18 94 folgende Informationen:
• Name des Kunden oder der Agentur
• mit Angabe der Telefonnummer und E-Mail des technischen Ansprechpartners
• Ausgabe und Titel, in welchem Ihre Anzeige erscheinen soll.

Technische Angaben
In den folgenden Richtlinien geben wir Ihnen Informationen für die korrekte Weitergabe von digitalen Anzeigendaten. 
Bei der heutigen, vollständig digitalen Prozesskette in der Magazinproduktion ist ein geregeltes Datenhandling notwendig. 

Technische Vorgaben:
• Programme:  MAC: QuarkXpress, Indesign, Illustrator, Freehand, Photoshop

PC: QuarkXpress, Indesign, CorelDraw, Photoshop

• Bilder und Grafiken: müssen vierfarbig angelegt sein. Binden Sie bei eps-Dateien alle benötigten Schriften ein oder wandeln Sie den Text in Zeichenwege.

• Beschnitt:  Um zu vermeiden, dass Schrift- oder Bildelemente ungewollt in den Beschnitt geraten, 
halten Sie an allen vier Seiten 10 mm Abstand zum Heftrand ein.

• Datenkomprimierung: SIT, SITX, SEA (MAC); ZIP (PC)

• Dateiformate: PDF mit eingebundenen Schriften. Vermeiden Sie möglichst offene Dateien, 
ansonsten alle benötigten Bilder, Grafiken und Schriften mitschicken.

• Ausdruck:  Senden Sie uns unbedingt einen Farbausdruck oder verbindliches Proof mit.

• Datenübermittlung:  DVD, CD-ROM
Fax 04 21 / 70 18 94 (nur bei reinen Textanzeigen)

 E-Mail vfdb@medienhaven.de

 FTP: ftp.medienhaven.de, Benutzername: fm-anzeigen, Kennwort: fm-anzeigen
(Bitte beachten: Cookies müssen aktiviert werden)

Bei Übertragungsproblemen
wenden Sie sich bitte an 
Frau Heide Rüdiger
Telefon 04 21/ 72 66 017

Postadresse: 
Medienhaven GmbH 
Humboldtstraße 6
28203 Bremen

Datenübermi t t lung
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 1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

 2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzei-
ge innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

 3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte An-
zeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risi-
kobereich des Verlages beruht.

 5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem 
Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

 6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

 7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

 8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstel-
len, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprü-
che aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung 
– ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leis-
tung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Ver-
lages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig-
keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm inner-
halb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, 
möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nach-
lässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-
lungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 

Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Än-
derungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere An-
zeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auf-
lage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich ver-
kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie

  bei einer Auflage bis zu   50.000 Exemplaren 20 %
  bei einer Auflage bis zu  100.000 Exemplaren 15 %
  bei einer Auflage bis zu  500.000 Exemplaren 10 %
  bei einer Auflage über  500.000 Exemplaren  5 %
 beträgt.
 Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsansprüche aus-

geschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem nor-
malen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des 
Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiter-
leitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der 
Verlag nicht verpflichtet. 

19. Matern werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt 
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.

Geschäf tsbed ingungen


